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22. 
Februar 
2017 

Abfallreglement (Änderung) 
 

 

 Der Grosse Gemeinderat der Einwohnergemeinde Zollikofen 

 gestützt auf 

 Art. 55 lit. a der Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 

 auf Antrag des Gemeinderates, 

 beschliesst: 

 

 I. 

Das Abfallreglement der Einwohnergemeinde Zollikofen vom 1. Juli 2008 
wird wie folgt geändert: 

Mehrzwecksammel-
stelle  

Art. 1a (neu)   1 Die Einwohnergemeinde Zollikofen überträgt das Führen 
und Betreiben einer Mehrzwecksammelstelle auf dem Gemeindegebiet Zol-
likofen oder im unmittelbar angrenzenden Siedlungsgebiet an eine private 
Entsorgungsfirma. 

2 Die beauftragte Firma ist ermächtigt, für die Entsorgung von Waren Ge-
bühren gestützt auf den Gebührentarif der Gemeinde zu erheben. 

3 Der Gemeinderat regelt das Nähere mittels Vertrag. 

4 Für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Zollikofen ist die 
Entsorgung von Abfällen aus dem Privathaushalt grundsätzlich mit der 
Grundgebühr gedeckt. 

5 Der Gemeinderat kann das maximale Jahresgewicht für die kostenlose 
Entsorgung pro Privathaushalt begrenzen. 

Abfuhrtage, Sammel-
stellen 

 1 Unverändert. 

2 Unverändert. 

3 Die Kommission legt die Öffnungszeiten der Glassammelstellen fest. 
 

 II. 

 
Diese Änderung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

 
 

 

 
Zollikofen, 22. Februar 2017 GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 

 

 

Hans-Jörg Rothenbühler Stefan Sutter 
Präsident Sekretär 
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Fakultatives Referendum 
Der Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 22. Februar 2017 ist im Anzeiger Region Bern 
vom  öffentlich bekannt gemacht worden, mit dem Hinweis, dass innert 40 Tagen seit Veröf-
fentlichung das fakultative Referendum gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung ergriffen wer-
den kann. Die Referendumsfrist ist unbenutzt abgelaufen. 
 
Zollikofen,  Stefan Sutter 
 Gemeindeschreiber 

 
 
 


